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Private Leistungen in der Vertragsordination: Kein zusätzlicher Berufssitz  

Sofern Sie in den Räumlichkeiten Ihrer Vertragsordination auch private Leistungen anbieten, 

müssen Sie hierfür keinen eigenen Berufssitz melden. Das Ärztegesetz definiert den 

Berufssitz als Ort, an dem sich die Ordinationsstätte befindet, in der und von der aus die 

freiberufliche Tätigkeit ausgeübt wird. Die Art der Verrechnung spielt hier keine Rolle. 

Ärzt*innen, die über mehrere Fachrichtungen verfügen, können an einem Berufssitz auch 

beide Fachrichtungen anbieten und konsumieren in diesem Fall einen Berufssitz. 

Bitte beachten Sie, dass Patient*innen, gemäß § 25 des ÖGK-Gesamtvertrages, bei privaten 

Behandlungen vor Behandlungsbeginn mittels eines Informationsblattes darauf hinzuweisen 

sind, dass in diesem Fall keine Kostenerstattung durch die ÖGK erfolgt. Das 

Informationsblatt ist von den Patient*innen zu unterzeichnen. Eine Vorlage finden Sie hier. 

https://www.aekwien.at/
https://www.aekwien.at/documents/263869/276959/Empfehlungsformular+f%C3%BCr+den+kassenfreien+Raum.docx/cd73b48f-de47-8aeb-a4a8-46d31fe53bad?version=1.0&t=1722925588472&download=true

